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HINWEISE ZUR BAURECHTLICHEN ZULÄSSIGKEIT VON NUTZUNGSÄNDERUNGEN 
 
Bauordnungsrechtliche Zulässigkeit: 
 
Bauordnungsrechtliche Aspekte sind so vielfältig und verschieden wie die unter-
schiedlichen Nutzungen an sich. Daher wird an dieser Stelle nur auf typische Anfor-
derungen verwiesen, die im Zusammenhang mit Nutzungsänderungen entstehen 
können: 

- Anforderungen an den Brandschutz bezüglich der Bauteile und Rettungswege 
(z. B. durch den Einbau einer separaten Nutzungseinheit oder Nutzungsände-
rung von zusätzlichen Geschossen wie geschaffene Aufenthaltsräume im Dach-
boden) 

- Anforderungen an die Barrierefreiheit 
- Anforderungen an die nachzuweisenden Abstandsflächen gemäß § 6 BauO 

NRW 2018 
- Anforderungen an PKW-Stellplätze und Fahrradabstellplätze 
- Anforderungen an Wohnungen (§ 47 BauO NRW 2018), Aufenthaltsräume (§ 

46 BauO NRW 2018) und an Spielplätze (§ 8 BauO NRW 2018). 
 
Bauplanungsrechtliche Zulässigkeit: 
 
Ob ihr Vorhaben planungsrechtlich zulässig ist, ergibt sich aus der Lage des Baugrund-
stücks im Stadtgebiet und den hiermit verbundenen Bestimmungen des Planungs-
rechtes.  
 
1. Ihr Vorhaben liegt im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes (§ 30 BauGB): 
 

Ob Ihr Vorhaben im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegt, können Sie auf 
folgender Homepage durch Recherche über Straße und Hausnummer erfahren.  
 
Liegt Ihr Vorhabengrundstück im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes, ist es 
nur zulässig, wenn es den darin getroffenen Festsetzungen entspricht. Insbeson-
dere ist auf die Gebietsausweisung (z. B. „reines Wohngebiet“) und den diesbe-
züglichen textlichen Erläuterungen zu achten. 
 
In begründeten Fällen besteht die Möglichkeit, von einzelnen Festsetzungen des 
Bebauungsplanes abzuweichen (§ 31 BauGB). Ob die Voraussetzungen hierfür er-
füllt sind, wird im Verfahren geprüft. 
 
Bei baugenehmigungspflichtigen Vorhaben und auch verfahrensfreien Vorhaben 
kann ein entsprechender Antrag auf Abweichung/Ausnahme/Befreiung gemäß § 
69 BauO NRW 2018 gestellt werden. Innerhalb dieses Antrages ist zu begründen, 
warum die Festsetzungen des Bebauungsplanes nicht eingehalten werden kön-
nen. Bei „verfahrensfreien Vorhaben“ nutzen Sie für die Beantragung bitte folgen-
den den Vordruck Antrag auf Abweichung, Ausnahme und Befreiung § 69 BauO 
NRW 2018. 
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2. Ihr Vorhabengrundstück befindet sich innerhalb eines im Zusammenhang bebau-

ten Ortsteiles (§ 34 BauGB): 
 

Liegt kein Bebauungsplan für Ihr Vorhabengrundstück vor und befindet es sich in 
einem größeren Siedlungszusammenhang, liegt es im sogenannten „unbeplanten 
Innenbereich“. Innerhalb dieses im Zusammenhang bebauten Ortsteils ist ein Vor-
haben zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bau-
weise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der 
näheren Umgebung einfügt; sozusagen ortstypisch ist.   
Die nähere Umgebung bestimmt somit die „faktische Gebietsausweisung“ und so-
mit die zulässigen Nutzungen. In der „Verordnung über die bauliche Nutzung der 
Grundstücke“ (Baunutzungsverordnung – BauNVO) finden Sie Informationen zu 
dem Thema, welche Nutzungen in den einzelnen Baugebieten zulässig sind. 
 
Ausnahmen können in Einzelfällen beantragt werden. 
 

3. Ihr Vorhabengrundstück befindet sich im Außenbereich (§ 35 BauGB): 
 

Wenn Ihr Vorhabengrundstück nicht im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes, 
oder im Zusammenhang eines bebauten Ortsteiles liegt, befindet es sich im Au-
ßenbereich.  
Gerade in Außenbereichslagen empfiehlt sich wegen der komplexen Rechtslage 
bei einer geplanten Nutzungsänderung von Gebäuden eine Bauvoranfrage zur Klä-
rung der planungsrechtlichen Zulässigkeit. 
 
 
 

Darüber hinaus sind bauordnungs- und planungsrechtliche Anforderungen auf Grund 
von Satzungen zu berücksichtigen (Gestaltungssatzungen, Satzungen für PKW-Stell-
plätze und Fahrradabstellplätze, Spielplatzsatzung, Außenbereichssatzungen etc.). 


